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Inhalt wie der Form nach objektiv 
bestimmt, zugleich enthalten sowohl 
der Inhalt als auch die Form unver
meidlich subjektive Elemente, denn 
es handelt sich stets um ein »subjek
tives Abbild der objektiven Welt«. 
(Lenin, 14, S. 113)

ABF —► Arbeiter-und-Bauern-Fakul
tät

Abgeordneter: gewähltes Mit
glied eines staatlichen Vertretungs
organs. Gesellschaftliche Stellung 
und Funktion eines A. sowie der In
halt seiner Tätigkeit werden maß
geblich durch den Charakter des 
Staates geprägt, in dem er tätig ist. 
In der DDR sind die A. die Ver
trauensleute und besten Vertreter 
der Arbeiterklasse und der anderen 
Werktätigen; sie treten konsequent 
für Frieden, Sozialismus und die 
Freundschaft zur Sowjetunion ein 
und zeichnen sich durch aktive ge
sellschaftliche Arbeit aus. Das Wahl
gesetz der DDR stellt an die Persön
lichkeit der A. die Anforderung, daß 
sie sich durch hervorragende Taten, 
gesellschaftliche Initiative und 
Volksverbundenheit auszeichnen. 
Für die A. der obersten Volksvertre
tung bestimmt die Verfassung: »Die 
Abgeordneten der Volkskammer er
füllen ihre verantwortungsvollen 
Aufgaben im Interesse und zum 
Wohle des gesamten Volkes.« 
(Art. 56) Die A. der —<• Volkskammer 
der DDR und der —► örtlichen Volks
vertretungen werden von den wahl
berechtigten Bürgern in freien, all
gemeinen, gleichen, direkten und 
geheimen Wahlen für die Dauer von 
fünf Jahren gewählt. Wahlberechtigt 
und wählbar sind alle Bürger der 
DDR, die am Wahltage das 18. Le
bensjahr vollendet haben. Die Ver
fassung, das Wahlgesetz (GBl. I 
1976, Nr. 22) und der demokrati
sche Verlauf des Wahlverfahrens 
bieten den Wählern alle Möglichkei
ten, ungehindert die fortschrittlich
sten und aktivsten Angehörigen der

Arbeiterklasse sowie der Klasse der 
Genossenschaftsbauern, der Ange
hörigen der Intelligenz und andere 
Werktätige in die staatlichen Vertre
tungsorgane zu wählen (—► Wahl
recht). In Vorbereitung der Wahlen 
werden die künftigen A., die Kandi
daten der —<• Nationalen Front der 
DDR sind, von ihren Arbeitskollek
tiven geprüft und vorgeschlagen und 
haben sich der Bevölkerung in viel
gestaltigen Wahlveranstaltungen 
vorzustellen, über ihr bisheriges Le
ben und ihre Arbeit zu berichten, 
ihre Vorstellungen zur künftigen 
A.ntätigkeit darzulegen und Wäh
leraufträge entgegenzunehmen. In
folge ihrer politischen Verantwor
tung und ihrer Leistungen zum 
Wohle der sozialistischen Gesell
schaft und aller Bürger besitzen die 
A. in der DDR die Achtung und Un
terstützung von Staat und Gesell
schaft und genießen eine hohe Auto
rität. Ihre Tätigkeit hat der ständi
gen Festigung der Einheit von Staat 
und Volk zu dienen und ist in enger 
Verbindung mit den Wählern durch
zuführen. Die A. nehmen ihre Funk
tion wahr durch regelmäßige Teil
nahme an der Beratung und Ent
scheidung über alle im Plenum der 
jeweiligen Volksvertretung zur Be
handlung stehenden Fragen, durch 
ihre Mitarbeit in den —<■ Ausschüssen 
der Volkskammer bzw. —*■ Kommis
sionen der örtlichen Volksvertretun
gen und durch ihre massenpolitische 
Arbeit unter den Wählern. Um auf 
den Tagungen der Volksvertretun
gen die Interessen der Werktätigen, 
ihre Meinung und ihre schöpferi
schen Ideen fundiert vertreten zu 
können, ist der A. zur ständigen Ar
beit im —*• Wahlkreis verpflichtet. Er 
hat in Zusammenarbeit mit den Aus
schüssen der Nationalen Front, den 
gesellschaftlichen Organisationen 
und staatlichen Organen die Mitwir
kung der Bürger an der Vorberei
tung und Verwirklichung von Geset
zen und Beschlüssen zu fördern. Der 
A. ist verpflichtet, den Bürgern kon-


